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Gesetze/Arbeitsschutz

Aus dem gleichen Land wie der Uranos-
Radlader oder die schönen Bodo-Sany-Ge-
räte kommt der, laut Packung beschriftete 

“Meisel-Bagger“. Das kleine Wunderwerk 
hat drahtlose Fernbedienung fährt vor- 
und rückwärts und kann seinen „Meisel-
arm“ bewegen. Zwar wird er die Rückbau-
leistung des typischen ABW-Leser-Maschi- 
nenparks nicht wesentlich erhöhen, macht 
aber auf dem Schreibtisch Spaß – speziell 

beim Bearbeiten des 
Abgabepreises für die 

nächste Submission.

Wer das schmucke 
Gerät (wir liefern es 
natürlich einsatzfer

tig mit fünf Batterien), 
seiner Sammlung einver-

leiben möchte, sollte folgende 
Frage richtig beantworten.

Das niederländische Unternehmen Rusch 
baut einen der größten Abbruchbagger, 
sein Hauptsitz ist in Hoorn, wodurch ist 
diese Stadt bekannt?

A: Käsespezialität
B: Größter holländischer Matjesmarkt oder
C: Dampfeisenbahn
D: Europas größte Klappbrücke

Nur eine Zahl stimmt, bitte nennen Sie 
uns diese. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Antworten, die nach dem 23. Januar 
2008 eingehen, werden nicht berück-
sichtigt. Gewinne werden nicht in bar 
ausgezahlt. Der Gewinner wird von uns 
benachrichtigt. Verlagsmitarbeiter und 
Mitarbeiter des spendenden Unterneh-
mens sind von der Teilnahme ausge-
schlossen.
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In einem öffentlichen Auftrag wurde ver-
einbart, dass die eventuelle Unvollständig-
keit oder Lückenhaftigkeit der Vertrags
unterlagen keine Mehrkostenansprüche 
des Auftragnehmers begründe. In einem 
zum Vertragsinhalt gewordenen Schreiben 
weist der Auftraggeber zudem darauf hin, 
dass davon auszugehen sei, dass sämtli- 
che Risiken, auch soweit sie in den Verdin-
gungsunterlagen nicht oder unzutreffend 
beschrieben sind, vom Auftragnehmer zu 
tragen sind. Auf dieser Vertragsgrundlage 
stellte der beauftragte Abbruchunterneh-
mer fest, dass Abbruchmaterial PCB - kon-
taminiert war und verlangt für dessen Ent-
sorgung eine Zusatzvergütung nach § 2 
Nr.5  und 6 VOB/B.

Das Kammergericht Berlin (Az. 21 U5/03 
vom 14.02.2006 – nicht rechtskräftig) hat 
diesen Anspruch jedoch verneint. Zwar sei 
der öffentliche Auftraggeber nach § 9 Nr. 1 
und 2 VOB/A verpflichtet, die Leistung ein-
deutig zu beschreiben und dem Auftrag-
nehmer kein ungewöhnliches Wagnis auf-

zubürden. Wenn es im Vertrag keine (ein- 
deutigen) Regelungen zur Risikotragung 
gibt, ist diese Auslegung zu Gunsten des 
Auftragnehmers maßgeblich. 

Im konkreten Fall kam das Gericht jedoch 
zu der Auffassung, dass der Auftraggeber 
das Risiko bereits unklarer Leistungsbe-
schreibungen offen gelegt und zu erken-
nen gegeben hat, dass er dieses Risiko auf 
den Auftragnehmer übertragen will. Somit 
kann ein Vertrauen des Auftragnehmers 
auf ausreichende Risikobeschreibung nicht 
entstehen. Auch die ATV DIN 18299, wo-
nach Maßnahmen bei Antreffen von 
Schadstoffen in Bauteilen besondere und 
damit vergütungspflichtige Leistungen 
sind, half dem Auftragnehmer hier nicht 
weiter. Diese Aussage in der VOB Teil C 
wurde durch die hier getroffenen einzel-
vertraglichen Vereinbarungen, die eine Ri-
sikotragung in vollem Umfang durch den 
Auftragnehmer vorsah, wirksam verdrängt. 
Wird eine solche Regelung durch den Auf-
traggeber aber stets und in allen Fällen 

verwendet, könnte eine solch vorformu-
lierte Vertragsbedingung dann nach dem 
AGB-Recht aber durchaus unwirksam sein.
Generell muss jedes Abbruchunternehmen 
vor der Übernahme derartiger Risikobedin-
gungen gewarnt werden.

In der nächsten Ausgabe „AbbruchWorld 
01. 2008“: Gilt eine einmal vereinbarte 
Vertragsstrafe bei Terminverschiebungen 
weiter?
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Wirksame Übertragung aller Ausfüh-
rungsrisiken auf den Auftragnehmer

 Rechtsanwalt Andreas Pocha.

Verlosung

Der Gewinner der Verlosung aus der ABW 03-2007 ist: 
Straßenmeisterei Wasserburg, Herr Lorenz Grasberger, Herderstr. 1, 83512 Wasserburg. Herzlichen Glückwunsch!


